
S T A T U T E N 
 

der 
 

Spiez Marketing AG 
 
 

 

I. Firma, Sitz, Zweck 
 

Firma, Sitz  Art. 1 
 

Unter der Firma 
 
 Spiez Marketing AG 
 

besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 3700 Spiez gemäss den vorliegen-
den Statuten und den Bestimmungen der Artikel 620 ff. des Schweizerischen 
Obligationenrechtes. 

 
Zweck  Art. 2 
 

Die Gesellschaft führt, koordiniert und realisiert alle Aktivitäten der Standort-
vermarktung in Spiez aus eigener Hand. Sie trägt durch ihr Wirken bei zur 
 
• Integralen Vermarktung des Standortes Spiez; 
• Attraktivitätssteigerung und Inszenierung des Wohn-, Lebens- und Wirt-

schaftsraumes Spiez; 
• nachhaltigen Verankerung der Marke Spiez am Markt bzw. bei den Ziel-

gruppen; 
• aktiven Entwicklung, Konzeption und Realisierung von Projekten, welche 

zur nachhaltigen Profilierung und Vermarktung des Standortes Spiez füh-
ren. 

 
Die Gesellschaft ist im Sinne der strategischen Vorgaben der Einwohnerge-
meinde Spiez nachhaltig tätig. 
 
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im 
In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland 
beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit 
solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern 
sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, 
den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in 
Zusammenhang stehen. 
 

 
II. Aktienkapital, Aktien und Vinkulierung 

 
Aktienkapital  Art. 3 
 

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr.100'000.00. Es ist eingeteilt in 
100 Namenaktien mit einem Nennwert von je Fr. 1'000.00, die voll liberiert 
sind. 
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Auf Beschluss der Generalversammlung können Namenaktien in Inhaberakti-
en oder Inhaberaktien in Namenaktien umgewandelt werden. 

 
 
Aktien Art. 4 

Zertifikate 
 Die Gesellschaft gibt keine als Wertpapiere verbrieften Aktien oder Aktienzer-

tifikate aus. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Aushändigung von verbrief-
ten Aktientiteln. 

 
 Auf Verlangen stellt die Gesellschaft eine Bescheinigung über die Anzahl der 

vom einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien aus. 
 

Zur Übertragung der unverbrieften Aktien bedarf es der Zession und der An-
zeige an die Gesellschaft. 
 

Aktienbuch Art. 5 
 

Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches der 
Name und die Adresse der Aktionäre und Nutzniesser eingetragen werden. 

 
Im Verhältnis zur Gesellschaft wird als Aktionär bzw. Nutzniesser nur aner-
kannt, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Die Eintragung ins Aktienbuch setzt 
einen Ausweis über den Erwerb der Aktie zu Eigentum oder die Begründung 
einer Nutzniessung voraus.  

 
Vinkulierung  Art. 6 

 
  Zur rechtsgültigen Übertragung von Namenaktien und aller daraus fliessen-

den Rechte an einen Aktionär oder einen Dritten sowie zur Einräumung einer 
Nutzniessung an Namenaktien bedarf es der Zustimmung des Verwaltungsra-
tes. Die Zustimmung kann in folgenden Fällen verweigert werden: 

 
a) Sofern einer der folgenden wichtigen Gründe vorliegt: 

 

- Wenn der Erwerber direkt oder indirekt in einem Konkurrenzverhältnis 
zur Gesellschaft steht; 

- wenn durch die Veräusserung der Aktien das Unternehmen in seiner 
wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Selbständigkeit gefährdet werden 
könnte. 

 

b) Wenn der Erwerber auf Verlangen nicht ausdrücklich erklärt, dass er die 
Aktien auf eigenen Namen und eigene Rechnung erwirbt. 

 

c) Ohne Angabe von Gründen, wenn der Verwaltungsrat dem Veräusserer 
anbietet, die Aktien auf Rechnung der Gesellschaft, für Rechnung anderer 
Aktionäre oder für Rechnung Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des 
Gesuches zu übernehmen. 

  
Sind die Aktien durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güterrecht oder 
Zwangsvollstreckung erworben worden, so kann der Verwaltungsrat das Ge-
such um Eintragung in das Aktienbuch nur ablehnen, wenn er dem Erwerber 
die Übernahme der Aktien durch die Gesellschaft zum wirklichen Wert anbie-
tet. 

 
  Der Verwaltungsrat teilt dem Erwerber unverzüglich, spätestens innert drei 

Monaten seit der Einreichung des Gesuches um Eintragung ins Aktienbuch 
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mit, dass er die Zustimmung zur Aktienübertragung ganz oder teilweise ab-
lehne und unterbreitet ihm das Angebot des Verwaltungsrates. Der Erwerber 
kann verlangen, dass der Richter am Sitz der Gesellschaft den wirklichen 
Wert bestimmt. 

 
  Lehnt der Erwerber das Angebot nicht innert eines Monats nach Kenntnis des 

wirklichen Wertes ab, so gilt es als angenommen. 
 
Bezugsrecht Art. 7 

 
  Bei Ausgabe neuer Aktien hat jeder Aktionär ein Bezugsrecht nach Massgabe 

seines bisherigen Aktienbesitzes. Die Generalversammlung kann jedoch das 
Bezugsrecht aus wichtigen Gründen ausschliessen, insbesondere um die Ü-
bernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie 
die Beteiligung von Arbeitnehmern an der Gesellschaft zu ermöglichen. Be-
sondere Vereinbarungen unter den Aktionären bleiben vorbehalten. 

 
 

III. Organisation 

 
Organe  Art. 8 

 
Die Organe der Gesellschaft sind: 

 
A. Die Generalversammlung 
B. Der Verwaltungsrat 
C. Die Revisionsstelle 

 
 

A. Die Generalversammlung 
 
Generalver- Art. 9 

sammlung 
  Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr stehen fol-

gende unübertragbare Befugnisse zu: 
 

a)  Festsetzung und Änderung der Statuten; 
 

b)  Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates; 
 
 c)  Wahl und Abberufung der Revisionsstelle; 
 
 d)  Genehmigung des Jahresberichtes; 
 

e)  Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung über die 
Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Di-
vidende und der Tantieme; 

 
f)  Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates; 

 
g) Beschlussfassung über alle anderen Gegenstände, die der Generalver-

sammlung durch Gesetz und Statuten vorbehalten sind. 
 
  Die Generalversammlung darf die Jahresrechnung nur dann abnehmen und 

über die Verwendung des Bilanzgewinnes beschliessen, wenn ein Revisoren-
bericht vorliegt und ein Revisor anwesend ist. Auf die Anwesenheit eines Re-
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visors kann die Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss verzich-
ten. 

 
  Art. 10 

 
  Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs 

Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres statt. Ausserordentliche Versamm-
lungen werden nach Bedürfnis einberufen. 

 
  Das Einberufungsrecht steht dem Verwaltungsrat, der Revisionsstelle und den 

Liquidatoren zu. Die Einberufung kann auch von einem oder mehreren Aktio-
nären, die zusammen mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, 
schriftlich verlangt werden, unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes 
und der Anträge. In diesem Fall hat der Verwaltungsrat die Generalversamm-
lung innert angemessener Frist, in der Regel innert zwei Monaten, einzuberu-
fen. 

 
Einberufung  Art. 11 

 
Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch 
die Revisionsstelle, einberufen unter gleichzeitiger Bekanntmachung der Ver-
handlungsgegenstände und, im Wortlaut, der Anträge des Verwaltungsrates 
sowie der Anträge von Aktionären, die die Einberufung der Generalversamm-
lung verlangt haben. 

 
Die Einladung an die Aktionäre erfolgt mindestens 20 Tage vor der Versamm-
lung schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Die Einladun-
gen zur ordentlichen Generalversammlung haben den Hinweis zu enthalten, 
dass der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft 
den Aktionären während der Einberufungsfrist zur Einsicht aufliegen und dass 
jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich eine Kopie dieser Unterlagen zu-
gestellt wird.  

 
  Über Verhandlungsgegenstände, die nicht in der Einladung angekündigt wor-

den sind, können keine Beschlüsse gefasst werden, ausser über einen Antrag 
auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf 
Durchführung einer Sonderprüfung. 

 
Universal-  Art. 12 
versammlung 
  Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Wider-

spruch erhoben wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die 
Einberufung vorgeschriebenen Formvorschriften abhalten. Solange die Eigen-
tümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind, kann über alle in den 
Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig ver-
handelt und Beschluss gefasst werden. 

 
Stimmrecht Art. 13 

 
Jeder Aktie kommt eine Stimme zu (Art. 693 Abs. 3 OR bleibt vorbehalten).  

 
Ein Aktionär kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht durch einen an-
deren Aktionär vertreten lassen. Vorbehalten bleibt die gesetzliche Vertretung. 
Über die Anerkennung der Vollmachten entscheiden die anwesenden Mitglie-
der des Verwaltungsrates 
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Vorsitz, Protokoll Art. 14 

 
  Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder, bei dessen 

Verhinderung, eine andere von der Versammlung bezeichnete Person. Der 
Vorsitzende bezeichnet die erforderlichen Stimmenzähler und den Pro-
tokollführer. 

 
  Das Protokoll hat folgendes festzuhalten: 
 

1. Anzahl, Art, Nennwert und Kategorie der Aktien, die von den Aktionären, 
von den Organen und unabhängigen Stimmrechtsvertretern und von De-
potvertretern vertreten werden; 

 
2. die Beschlüsse und die Wahlergebnisse; 
3. die Begehren um Auskunft und die darauf erteilten Antworten; 

 
4. die von den Aktionären zu Protokoll gegebenen Erklärungen. 

 
  Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 
 
Beschlussfassung Art. 15 

 
  Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, 

soweit nicht eine zwingende Bestimmung des Gesetzes oder der Statuten et-
was anderes bestimmt, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktien-
stimmen. In einem zweiten Wahlgang entscheidet das relative Mehr. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet bei Abstimmungen der Vorsitzende mit einem 
Stichentscheid, bei Wahlen das Los. 

 
  Abstimmungen und Wahlen finden offen statt, sofern die Generalversamm-

lung nicht etwas anderes beschliesst. 
 
  Folgende, öffentlich zu beurkundende Beschlüsse der Generalversammlung 

bedürfen zu ihrer Gültigkeit von Gesetzes wegen mindestens zwei Drittel der 
vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennenn-
werte: 

 
1. Die Änderung des Gesellschaftszweckes; 

 
2. die Einführung von Stimmrechtsaktien; 
 
3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 
 
4. eine genehmigte oder bedingte Kapitalerhöhung; 
 
5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder zwecks 

Sachübernahme und die Gewährung von besonderen Vorteilen; 
 
6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes; 

 
7. die Verlegung des Sitzes; 
 
8. die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation. 
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B. Der Verwaltungsrat 
 
Verwaltungsrat Art. 16 

 
Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, welche von 
der Generalversammlung auf drei Jahre gewählt werden und wiederwählbar 
sind. Den verschiedenen Kategorien von Aktionären im Sinne von Art. 709 OR 
steht Anspruch auf wenigstens je einen Vertreter im Verwaltungsrat zu. 
 
Die Amtsdauer endigt mit dem Tage der jeweiligen ordentlichen Generalver-
sammlung. Werden während einer Amtsdauer Ergänzungswahlen getroffen, 
so vollenden die Neugewählten die laufende Amtsperiode. 
 
Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine Personengesellschaft 
beteiligt, so ist sie als solche nicht als Mitglied des Verwaltungsrates wählbar; 
dagegen können ihre Vertreter gewählt werden. 
 

Konstituierung  Art. 17 

 
Der Präsident des Verwaltungsrates wird durch die Generalversammlung ge-
wählt. Im übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Als Sekretär 
kann auch eine Person bezeichnet werden, die nicht dem Verwaltungsrat an-
gehört und nicht Aktionär ist. 
 

Sitzungen,  Art. 18 

Protokoll 
  Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder, bei 

dessen Verhinderung, eines seiner übrigen Mitglieder so oft es die Geschäfte 
erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr. Jedes Mitglied kann unter An-
gabe der Gründe vom Präsidenten die unverzügliche Einberufung einer Sit-
zung verlangen. 

 
  Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, welches 

vom Präsidenten und vom Sekretär zu unterzeichnen ist. Ein Protokoll muss 
auch geführt werden, wenn der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied be-
steht. 

 
Beschlussfassung Art. 19 

 

  Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder 
anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Präsident stimmt mit; bei Stimmen-
gleichheit hat er den Stichentscheid. 

 
  Schriftliche Beschlussfassung (auch mit Telegramm, Telex, Telefax oder per 

Email) über einen gestellten Antrag ist zulässig, sofern nicht ein Mitglied 
mündliche Beratung verlangt. Ein Beschluss ist angenommen, sofern ihm die 
Mehrheit sämtlicher Verwaltungsräte zustimmt. Auch solche Beschlüsse sind 
zu protokollieren. 

 
Befugnisse  Art. 20 

 
  Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufga-

ben: 
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1. Die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisun-
gen; 

 
2. die Festlegung der Organisation; 
 
3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der 

Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Gesellschaft notwendig 
ist; 

 
4. die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und Vertre-

tung betrauten Personen; 
 
5. die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, 

namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Regle-
mente und Weisungen; 

 
6. die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Gene-

ralversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse; 
 
7. die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung. 

 
  Der Verwaltungsrat kann die Vorbereitung und die Ausführung seiner Be-

schlüsse oder die Überwachung von Geschäften Ausschüssen oder einzelnen 
Mitgliedern zuweisen. Er hat für eine angemessene Berichterstattung an seine 
Mitglieder zu sorgen. 

 
  Im übrigen ist der Verwaltungsrat befugt, über alle Angelegenheiten Be-

schluss zu fassen, die nicht nach Gesetz oder Statuten der Generalversamm-
lung zugeteilt sind. 

 
Delegation der  Art. 21 

Geschäftsführung 
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Geschäftsführung nach Massgabe eines 
Organisationsreglementes ganz oder teilweise an eine oder mehrere Perso-
nen, Mitglieder des Verwaltungsrates (Delegierte) oder Dritte, die nicht Aktio-
näre zu sein brauchen, zu übertragen. 

 
Zeichnungs- Art. 22 

berechtigung 
Der Verwaltungsrat bezeichnet die vertretungsberechtigten Personen und die 
Art ihrer Zeichnung. 
 

Entschädigung  Art. 23 

 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben Anspruch auf eine angemessene 
Entschädigung für ihre Bemühungen. Die Höhe der Entschädigung wird durch 
den Verwaltungsrat selbst bestimmt. 

 
 

C. Die Revisionsstelle 
 

Revisionsstelle  Art. 24 
 

1. Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle. 
 
2. Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn: 
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• die Voraussetzung für eine ordentliche Revision nicht gegeben sind; 
• die Zustimmung sämtlicher Aktionäre vorliegt; 
• die Gesellschaft nicht mehr als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 

hat. 
 

3. Haben die Aktionäre auf eine eingeschränkte Revision verzichtet, so gilt die-
ser Verzicht auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das 
Recht, spätenstens 10 Tage vor der Generalversammlung eine einge-
schränkte Revision zu verlangen. Die Generalversammlung muss diesfalls 
die Revisionsstelle wählen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Be-
schlüsse nach Art. 9 Abs. 1 lit d + e (über die Genehmigung der Jahresrech-
nung und die Verwendung des Bilanzgewinns) erst fassen, wenn der Revisi-
onsbericht vorliegt. 

 
Organisation der Art. 25 
Revisionsstelle 
 

1. Als Revisionsstelle können eine oder mehrere natürliche oder juristische 
Personen oder Personengesellschaften gewählt werden. 

 
2. Wenigstens ein Mitglied der Revisionsstelle muss seinen Wohnsitz, seinen 

Sitz oder eine eingetragene Zweigniederlassung in der Schweiz haben. 
 

3. Muss die Gesellschaft ihre Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle or-
dentlich prüfen lassen im Sinne von: 

 
• Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 oder Ziff. 3 
• Art. 727 Abs. 2 OR 

 
wählt die Generalversammlung eine zugelassenen Revisionsexperten nach 
den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 
als Revisionsstelle. 

 
4. Ist die Gesellschaft zur eingeschränkten Revision verpflichtet, kann als Revi-

sionsstelle auch ein zugelassener Revisor nach den Vorschriften des Revisi-
onsgesetzes vom 16. Dezember 2005 bezeichnet werden. Vorbehalten 
bleibt der Verzicht auf die Wahl einer Revisionsstelle nach Art. 25. 

 
5. Die Revisionsstelle muss im Sinne von Art. 728 bzw. 729 OR unabhängig 

sein. 
 

6. Die Revisionsstelle wird für drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr Amt endet mit 
der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Die Wiederwahl ist möglich. Die 
Generalversammlung kann die Revisionsstelle jederzeit mit sofortiger Wir-
kung abberufen. 

 
 

IV. Rechnungslegung, Gewinnverwendung und Reserven 
 

Gesetzliche Art. 26 
Grundlage  

Für die Buchführung, die Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Gewinnverteilung 
und die Reserven sind die Vorschriften der Art. 662 ff. und 957 ff. OR an-
wendbar.  
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Geschäftsjahr  Art. 27 

 
Das Geschäftsjahr wird vom Verwaltungsrat festgesetzt. 

 
Verwendung  Art. 28 

des Reingewinnes 
Vom Jahresgewinn sind zunächst 5 Prozent der allgemeinen Reserve zuzu-
weisen, bis diese die Höhe von 20 Prozent des einbezahlten Aktienkapitals er-
reicht hat. Diese Reserve ist gemäss Art. 671 Abs. 3 OR zu verwenden. 

 
Der verbleibende Jahresgewinn steht zur freien Verfügung der Generalver-
sammlung. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der Art. 671 Abs. 2 Ziff. 3 
und 672 bis 677 OR. 

 
Die Generalversammlung kann neben der allgemeinen Reserve die Anlegung 
besonderer Reserven (Spezialreserve, Reserve für eigene Aktien, frei verfüg-
bares Aktienkapital) beschliessen. Über solche Reserven kann die General-
versammlung verfügen; sie ist befugt, das Verfügungsrecht an den Verwal-
tungsrat zu delegieren. 

 
 

V. Bekanntmachungen und Mitteilungen  
 
Bekannt- Art. 29 
machungen 

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das "Schweizerische Handelsamts-
blatt". Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, weitere Publikationsorgane zu be-
zeichnen. 

 
Mitteilungen Art. 30 
 
  Mitteilungen der Gesellschaft an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre 

erfolgen schriftlich. 
 
 

VI. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft 
 
Auflösung  Art. 31 

 
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften (Art. 736 ff OR) und sta-
tutarischen Vorschriften aufgelöst werden.  

 
Die vorliegenden Statuten sind an der Gründung der Gesellschaft festgelegt 
worden. 
 
Spiez, den … 
 
Die Gründer: 
 
 
............................................. ………………………………. 
(Einwohnergemeinde Spiez) (Verein Spiez Tourismus) 
 
……………………………….. 
(Gewerbeverband Spiez) 


